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1 GRÜNDE FÜR DIE AUFSTELLUNG 
 

Die Stadt Rheinfelden (Baden) liegt im trinationalen Agglomerationsraum Basel. Auf-
grund der Grenzlage hat die Stadt ein großes Arbeitsplatzangebot bei gleichzeitig hohen 
Ein- und Auspendlerzahlen. Gegenwärtig ist der Wohnungsmarkt in Rheinfelden (Ba-
den) ausgelastet und die stetige Wohnungsnachfrage nimmt weiter zu. Die Studie zur 
„Entwicklung der Region Hochrhein-Bodensee 2013 – 2030 unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Grenzkantone“ (Stand: 06.11.2014; Klaus Fleck) für die Fortschreibung des 
Regionalplans „Hochrhein-Bodensee“ sagt aus, dass die Rheinfelder Bevölkerung bis 
2030 um weitere ca. 1.106 Einwohner wachsen wird. Die zukünftige Bevölkerungsent-
wicklung und der gegenwärtige Wohnungsmarkt generieren einen Wohnungsbaubedarf 
von 1.420 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030.  

 
Die Stadt Rheinfelden (Baden) ist daher bemüht, nachfrageorientiert neuen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Im Sinne des Leitmotivs „Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung“ wird im Siedlungsgebiet nachverdichtet und arrondiert bevor neues Bauland aus-
gewiesen wird. Allerdings ist dabei – insbesondere in den eher dörflich geprägten Orts-
teilen – mitunter eine städtebauliche Steuerung zur Vermeidung einer übermäßigen 
Verdichtung erforderlich. 
 
Im Stadtteil Nollingen liegen der Stadt im Bereich der Beuggener Straße/Kapfweg meh-
rere städtebaulich unterschiedlich ausgerichtete Bauwünsche vor. Der ortskernnahe Be-
reich ist für das Ortsbild von Nollingen prägend, so dass die bauliche Entwicklung einer 
städtebaulichen Steuerung bedarf. Der Gemeinderat hat deshalb im März 2013 einen 
Aufstellungsbeschluss gefasst und eine Veränderungssperre erlassen. Nachfolgend 
wurde seitens der Stadt ein Plankonzept erarbeitet und eine frühzeitige Bürgerbeteili-
gung durchgeführt. Auch die Träger öffentlicher Belange wurden angehört. Gleichzeitig 
wurden Verhandlungen mit den betroffenen Bauinteressenten geführt. 
 
Nollingen ist einer der sieben Stadtteile der Stadt Rheinfelden (Baden) und grenzt nord-
westlich an den Hauptort an. Der mit seiner ersten Erwähnung im Jahre 752 älteste 
Stadtteil von Rheinfelden ist ländlich geprägt, wobei die Landwirtschaft grundsätzlich 
rückläufig ist und Wirtschaftsgebäude vereinzelt bereits zu Wohnzwecken umgenutzt 
wurden. Neue Bebauung dient hauptsächlich dem Wohnen. Das Planungsgebiet liegt im 
alten Ortskern zwischen Kirche und ehemaligem Rathaus. 
 
Aufgrund der zentralen Lage im Stadtteil Nollingen handelt es sich bei den betroffenen 
Grundstücken um eine Fläche mit hohem Wohnpotenzial. Das circa 0,56 ha große Pla-
nungsgebiet umfasst den bebauten Bereich zwischen Kapfweg und Beuggener Straße 
im Verknüpfungsbereich zur Oberen Dorfstraße. Auf drei Teilflächen befinden sich leer-
stehende oder untergenutzte Gebäude, dazu gehört auch das ortsbildprägende Gebäu-
de des ehemaligen Gasthofes „Sonne“. Die für die jeweiligen Bereiche anfänglich vorge-
legten Baupläne hätten in Summe durchaus zu einem Übermaß an Verdichtung und zu 
einer städtebaulich nachteiligen Überformung des Ortskernes führen können.  
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften sind somit er-
forderlich, um die sich abzeichnenden Veränderungen so zu steuern, dass eine maßvol-
le Innenentwicklung gefördert wird. 
 
Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB. 

 
Der Flächenumriss wird bestimmt durch die bestehenden Erschließungsstraßen „Beug-
gener Straße“, „Obere Dorfstraße“ und „Kapfweg“. Nach Westen wird der bebaute Orts-
teil entsprechend der Darstellung im zeichnerischen Teil abgegrenzt. Die „Beuggener 
Straße“ verbindet das Planungsgebiet mit dem Stadtteilzentrum und den Bundesstraßen 
B 34 und B 316. Das Gebiet ist durch die vorhandenen Buslinien gut an das städtische 
und regionale Netz des öffentlichen Personen Nahverkehrs mit Verbindungen Richtung 
Bahnhof Rheinfelden (Richtung Basel-Singen), Lörrach und Schopfheim angeschlossen. 
Die Bundesstraßen B 34 und B 316 verbinden Nollingen mit dem Stadtzentrum, der A 
861, Basel und dem Landkreis Waldshut. 

 
 

2 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 
 
2.1 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
 
Im FNP ist die Fläche als Mischgebiet dargestellt. Der Bebauungsplan kann als Maß-
nahme der Innentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, auch wenn 
er von den Darstellungen des FNP abweicht (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Der Flächen-
nutzungsplan wird im Zuge der nächsten Fortschreibung dahingehend korrigiert. 

 
 

2.2 REGIONALPLAN 
 
Im Regionalplan der Region „Hochrhein-Bodensee“ befindet sich das Planungsgebiet 
innerhalb der ausgewiesenen Siedlungsbereiche.  
 
Die Stadt Rheinfelden (Baden) ist als Mittelzentrum entlang der Entwicklungsachse des 
Rheins mit den Schwerpunkten Dienstleistung, Industrie und Gewerbe im Zentrenkon-
zept definiert. Der Stadtteil Nollingen ist als Siedlungsschwerpunkt dargestellt. 
 
Aussagen des Regionalplans stehen der Planung nicht entgegen. 
 

 
3 VERFAHRENSSTAND 

 
Der Gemeinderat der Stadt Rheinfelden (Baden) hat am 21.03.2013 in öffentlicher Sit-
zung beschlossen, für den Bereich „Kapfweg“ einen Bebauungsplan aufzustellen.  
 
Der Bebauungsplan-Vorentwurf wurde in öffentlicher Sitzung am 19.03.2015 gebilligt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Bürger wurde in Form einer Planauflage vom 04.05.2015 
bis 22.05.2015 durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden parallel in die Pla-
nung eingeschaltet.  
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Die 1-monatige Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 21.06.2016 bis 
einschließlich 21.07.2016 durchgeführt. Aufgrund von Änderungen im Planentwurf fand 
in der Zeit vom 05.12.2016 bis 19.12.2016 eine erneute Offenlage statt.  

 
Der Satzungsbeschluss wurde in öffentlicher Sitzung am …………… gefasst. 
 

 
4 GEBIETSBESCHREIBUNG 

 
4.1 LAGE, GRÖßE UND ABGRENZUNG 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst.Nr. 32, 35, 36 
(alle teilweise) sowie 37, 37/4, 37/3 und 37/2. 

 
Der Flächenumriss wird südlich und östlich durch die bestehenden Erschließungsstra-
ßen „Beuggener Straße“, „Obere Dorfstraße“ und „Kapfweg“ sowie nördlich von angren-
zender Bebauung bestimmt. Die westliche Abgrenzung ergibt sich aus der Darstellung 
im zeichnerischen Teil. 

 
Das Gelände fällt von Nordwest nach Südost um circa 5 m ab. Die Höhenlage liegt zwi-
schen ca. 293,00 m ü. NN und ca. 288,00 ü. NN. Die Gesamtfläche des Planbereiches 
beträgt etwa 0,56 ha. 

 
 
4.2 ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 
 
Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 

 
 

4.3 LANDWIRTSCHAFTLICHE UND FORSTLICHE BELANGE 
 
Landwirtschaftliche und forstliche Belange sind nicht betroffen. 
 

 
4.4 BAUGRUND 
 
Zur Baugrunderkundung wurde ein geotechnischer Bericht der Ingenieurgruppe Geo-
technik in Kirchzarten eingeholt, der dem Bebauungsplan beigefügt wird. Demnach ste-
hen im Plangebiet Festgesteine des triassischen Oberen Muschelkalkes an, die von ei-
ner wechselnd mächtigen, überwiegend bindigen Deckschicht überlagert werden.  
 
Die Baugrundaufschlüsse ergaben Deckschichtmächtigkeiten von ca. 1,7 m bis 2,9 m 
unter Geländeoberfläche (GOF), unter denen das Festgestein des Oberen Muschelkal-
kes (Dolomitgestein, Kalkstein) angetroffen wurde.  
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Ein zusammenhängender Grundwasserspiegel liegt gemäß Berichtsergebnis nicht vor, 
wohl aber muss –je nach vorherrschender Witterung – mit einem Hang-/bzw. Schicht-
wasserspiegel bis an die GOF gerechnet werden. Ein Versickern von Niederschlags-
wasser ist aus diesem Grund nicht möglich. Die in das Erdreich einbindenden Bauteile 
müssen auftriebssicher und dicht gegen drückendes Wasser ausgeführt werden. 
 
Die Einzelheiten sind dem beigefügten geotechnischen Bericht vom 22.06.2016 zu ent-
nehmen, der aber aufgrund der Grobmaschigkeit der Erkundungspunkte nur eine grobe 
Orientierung vermitteln kann. Eine objektbezogene Baugrundbeurteilung und Grün-
dungsbeurteilung wird empfohlen. 
 
Entsprechende Gutachten zum Baugrund und zum Grundwasser sind vor dem jeweili-
gen Baubeginn einzuholen.  
 

 
4.5 KENNDATEN DER PLANUNG 
 

Nr. ha (ca.) % (ca.)

1 0,06 11
2 einfacher Bereich MI 0,19 34
3 0,26 46
4 0,05 9

0,56 100Gesamtfläche

Flächenbezeichnung

einfacher Bereich WA

qualifizerter Bereich WA
qualifizierter Bereich MI

 
 

Anz. BGF (ca.) m² WE max. (ca.) EW max. (ca.)

1  --- 2 5
1 250 7 16
1 212 6 13
1 125 3 8
1 96 3 6

5 21 48Gebäude

Gebäudetyp

Einfamilienhaus (EH)
QUALIFIZIERTER BEREICH

Mischnutzung (60% WO / 40%GE)

Mehrfamilienhäuser (MFH 1)
Mehrfamilienhäuser (MFH 2)
Mehrfamilienhäuser (MFH 3)

 
 

Bruttobauland: 0,56 ha 
 
 Nettobauland einfacher Bereich:    0,25 ha 
  davon: Nettobauland WA (einfach):  0,06 ha 

Nettobauland MI (einfach):    0,19 ha 
Nettobauland qualifizierter Bereich:    0,31 ha 

davon: Nettobauland WA (qualifiziert):    0,26 ha 
Nettobauland MI (qualifiziert):    0,05 ha 
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 Bruttodichte (qualifizierter Bereich): (Personen/Bruttobauland) = 86 P / ha 
 

Die versiegelbare Fläche ermittelt sich wie folgt: 
 Gesamtfläche 0,56 ha  

  Nettobaugrundstücksfläche 0,56 ha 
 
WA (einfacher Bereich): 

0,06 ha Wohnbaufläche x 0.40 GRZ x 1,5 (Anrechnung) bis  
max. 0,6 = 0,04 ha Gesamtversiegelung 0,04 ha 

MI (einfacher Bereich): 
0,19 ha Mischbaufläche x 0.80 GRZ (Kappungsgrenze) 

  = 0,15 ha Gesamtversiegelung 0,17 ha 
WA (qualifizierter Bereich): 

0,26 ha Wohnbaufläche x 0.40 GRZ x 1,5 (Anrechnung) bis  
max. 0,6 = 0,16 ha Gesamtversiegelung 0,16 ha 

MI (qualifizierter Bereich): 
0,05 ha Mischbaufläche x 0.80 GRZ (Kappungsgrenze)  

 = 0,04 ha Gesamtversiegelung 0,04 ha 
 
 Summe versiegelbare Fläche ca. 0,39 ha 
 
 
5. ERSCHLIEßUNG 

 
5.1 STRAßEN 
 
Die Grundstücke im Planungsgebiet sind über die „Beuggener Straße“ und den „Kapf-
weg“ erschlossen. Die Zufahrten der hinterliegenden Grundstücke erfolgt über private 
Zufahrten, entsprechende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind soweit erforderlich im 
zeichnerischen Teil ausgewiesen.  
 
Zur Sicherung der Erreichbarkeit der Grundstücke Flst.Nr. 31, 32 und 35 wird im zeich-
nerischen Teil eine Durchfahrt (lichte Höhe min. 2,0 m) mit entsprechenden Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten innerhalb der überbaubaren Fläche des WA 1 festgelegt. Eine 
Überbauung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechts ab 2,0 m ist möglich. 
 
Straßenbauliche Maßnahmen im öffentlichen Bereich sind nicht erforderlich. Im Zuge 
des Kapfweges sind für den Baustellenverkehr Nutzungseinschränkungen durch die 
denkmalgeschützte Sandsteinbogenbrücke zu beachten. Im Kapfweg bestehen beengte 
verkehrliche Verhältnisse, wodurch keine Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge be-
steht. 
 
5.2 STELLPLÄTZE  
 
Die baurechtlich notwendigen privaten Stellplätze sind auf den Grundstücken herzustel-
len. Aufgrund des dem Gestaltungskonzept zugrundeliegenden Planungszieles einer 
hohen Wohnumfeldqualität werden erhöhte Anforderungen an den Stellplatznachweis 
gestellt. Pro Wohneinheit sollen – gestaffelt nach Wohnungsgröße – bis zu zwei Stell-
plätze realisiert werden. Maßgebend hierfür sind sowohl städtebauliche wie verkehrliche 
Gründe.  
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Im ländlichen Raum liegt die PKW-Dichte aufgrund der geringeren Siedlungsdichte und 
geringeren Versorgung im ÖPNV erheblich höher als in Ballungsräumen. Die Fahrzeug-
dichte dürfte bei einer Wohnlage im ländlichen Raum wie in Rheinfelden-Nollingen sogar 
noch über dem für den Landkreis Lörrach ausgewiesenem Durchschnittswert von 1,5 
Fahrzeugen pro Haushalt liegen.  
 
Mit der Erhöhung der Stellplatzverpflichtung sollen Verkehrsprobleme durch den ruhen-
den Verkehr (Behinderung für Rettungs-, Müll-, Winterdienst etc.) vermieden werden.  

 
Die mit der Straßenraumgestaltung verfolgten städtebaulichen und verkehrlichen Ziel-
setzungen wie Verkehrsberuhigung, Wohnumfeldgestaltung, Verkehrssicherheit sind nur 
erreichbar, wenn der öffentliche Straßenraum nicht regelmäßig als PKW-Stellfläche 
durch Anlieger in Anspruch genommen wird.  

 
5.3 VERSORGUNG / ENTSORGUNG 
 
5.3.1 WASSERVERSORGUNG 
 
Die Wasserversorgung im Planungsgebiet ist durch bestehende Versorgungseinrichtun-
gen gesichert. Der Leitungsbestand ist im zeichnerischen Teil nach dem Bestandsplan-
werk der Stadt eingetragen. Für die Versorgung der hinterliegenden geplanten Grund-
stücke ist die Verlegung neuer Leitungen notwendig. Hierfür sind Leitungsrechte im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragen. 

 
5.3.2 ABWASSERBESEITIGUNG 
 
Eine geordnete Abwasserbeseitigung kann durch Anschluss an das vorhandene Lei-
tungsnetz sichergestellt werden. Die Entwässerung erfolgt im Mischwassersystem über 
die vorhandenen Mischwasserleitungen DN 300 im „Kapfweg“ und DN 700 in der 
„Beuggener Straße“. Für die Entwässerung der hinterliegenen Grundstücke ist die Ver-
legung neuer Leitungen innerhalb des Plangebiets notwendig. Entsprechende Leitungs-
rechte sind im zeichnerischen Teil eingetragen. Der Leitungsbestand ist im zeichneri-
schen Teil nach dem Bestandsplanwerk der Stadt eingetragen. 
 
5.3.3 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 
 
Im Bereich des Planungsgebiets sind ausschließlich Mischwasserleitungen vorhanden.  
Das Niederschlagswasser soll in den Dorfbach eingeleitet werden. 
 
Um eine Verzögerung des Regenwasserabflusses zu erreichen, wird die Errichtung von 
Zisternen mit einem zwangsentleerten Volumen und gedrosseltem Abfluss vorgeschrie-
ben. Die Zisternen können auch für die Gartenbewässerung genutzt werden. 

 
5.3.4 STROMVERSORGUNG 
 
Die elektrische Versorgung der geplanten Gebäude kann durch Anschluss an das vor-
handene unterirdische Ortsnetz erfolgen. 
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5.3.5 WÄRMEENERGIEVERSORGUNG 
 
Das Planungsgebiet kann durch Anschluss an das vorhandene Gasleitungsnetz energe-
tisch versorgt werden. 
 
5.3.6 TELEKOMMUNIKATION 
 
Das Planungsgebiet kann grundsätzlich an die vorhandene Telekominfrastruktur ange-
schlossen werden. 
 

 
 
6 GEPLANTE NUTZUNG 

 
Vorgaben und Zwangspunkte 
 
Die Zwangspunkte ergeben sich im Wesentlichen aus der vorhandenen Bebauungs- und 
Erschließungsstruktur. 
 
Ziele und Grundsätze 
 
 Arrondierung und Gestaltung des westlichen Siedlungsrandes mit einer 
      städtebaulichen Einbindung des Planungsgebietes 
 Aktivierung einer innerörtlichen Entwicklungsfläche 
 Sicherung einer maßvollen Nachverdichtung 
 Beseitigung von Gebäudeleerständen 
 Umsetzung baugestalterischer Absichten zur Erhaltung des Ortsbildes 
 Angemessene bauliche Dichte mit Zielwert 80-90 E/ha 
 
Die Grundsätze sparsamen Umgangs mit Grund und Boden werden in der Planung be-
rücksichtigt. Vorhandene Erschließungsanlagen werden genutzt und das innerörtliche 
Entwicklungspotential aktiviert. Gebäudeleerstände werden beseitigt. 
 
Gestaltungskonzept 
 
Das allgemeine Gestaltungsziel ist eine maßvolle und ortsbildverträgliche Nachverdich-
tung im Gebiet. Die bestehenden Leerstände sollen wieder der Wohnnutzung zugeführt 
werden. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, wird eine Bebauung in zweiter Reihe 
zugelassen, so wie sie mit der Bebauung des Grundstücks Flst.Nr. 37/4 bereits begon-
nen worden ist.  
 
Entlang der Beuggener Straße ist ältere ortsbildprägende Bausubstanz vorhanden. Die-
se soll mit ihren typischen Merkmalen erhalten und saniert werden. Insbesondere in die-
sem Bereich soll mit den örtlichen Bauvorschriften zu Dachform und Gestaltung der Ge-
bäude eine übermäßige Überformung des Gebäudebestandes mit negativen Auswirkun-
gen auf das Ortsbild vermieden werden. 
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Mit der Erhöhung der Stellplatzanforderungen sollen mögliche negative Folgen einer 
verdichteten Wohnnutzung für die Verkehrssicherheit und nachteilige Auswirkungen für 
den öffentlichen Straßenraum vermieden werden.  
 
Entlang der Beuggener Straße und des Kapfweges sollen städtebauliche Raumkanten 
geschlossen werden. Hierzu werden Vorgaben zu den Gebäudehöhen, zur Baukörper-
stellung und zur Baumassenentwicklung gemacht. 
 
Vorliegende Bauabsichten wurden im Gestaltungskonzept berücksichtigt. 
 
Gliederung 
 
Die Ausgliederung eines Gebietsteiles mit „einfachen“ Festsetzungen berücksichtigt die 
gewachsenen und ortsbildprägenden baulichen Strukturen im Gebiet, die aus planeri-
scher Sicht im Grundsatz beibehalten werden sollten. Die örtlichen Bauvorschriften gel-
ten jedoch ausdrücklich auch für diese Flächen.  
 
 
6.2 ART DER NUTZUNG 
 
Das Gebiet wird gegliedert in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
und ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO.  
 
Die Mischgebietsflächen werden entlang der Beuggener Straße festgesetzt, weil sich 
dort bereits mischgebietstypische Nutzungen befinden und eine Mischgebietstypik ent-
lang der Hauptdurchgangsstraße auch planerisch gewollt ist. Die Mischgebietsauswei-
sung ist auch im Hinblick auf die Verkehrslärmeinwirkungen angemessen, wobei infolge 
der Inbetriebnahme der Umgehungsstraße die Verkehrsbelastung bereits erheblich zu-
rückgegangen ist.  
 
Entlang des Kapfweges auf den zur Nachverdichtung vorgesehen Flächen wird ein All-
gemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Das Planungsziel für diese Flächen ist eine 
maßvoll verdichtete Wohnnutzung. 
 
Die angrenzenden Flächen sind durch das Wohnen und den öffentlichen Bereich Kirche 
und Gemeindehaus geprägt. Die Gebietsart WA fügt sich damit gut in die Umgebungs-
nutzungen ein. Nutzungskonflikte sind aus dem näheren Umfeld nicht zu erwarten. 
 
Das Planvorhaben ist eine Maßnahme der Innenentwicklung und dient der Aktivierung 
eines innerörtlichen Potentials zur Bereitstellung von Wohnbauflächen. Die Aufgabe der 
früheren landwirtschaftlichen Nutzung im nördlichen Gebietsteil am Kapfweg ermöglicht 
eine Harmonisierung der Nutzung mit dem bereits durch das Wohnen geprägten Umfeld. 
Dem entsprechend werden Nutzungen ausgeschlossen, die aufgrund der zu erwarten-
den Verkehrserzeugung, Lärmauswirkungen oder der Flächeninanspruchnahme dieser 
Zielsetzung entgegenstehen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten).  
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6.3 MAß DER NUTZUNG 
 
Das zulässige Nutzungsmaß wird im zeichnerischen Teil differenziert dargestellt. Die 
Angaben über das zulässige Maß der Nutzung sind im Planteil als Höchstgrenzen bzw. 
Mindest- und Höchstgrenze der Anzahl der Vollgeschosse und der Grundflächenzahl 
(GRZ) eingetragen. Die Höhenentwicklung der Gebäude wird durch Festsetzung einer 
maximalen Trauf- und Firsthöhe begrenzt.  

 
 Im Mischgebiet (Mi 1) wird zur Wahrung des Ortsbilds und für eine maßvolle Staffelung 

der Bebauung entlang der Beuggener Straße die Anzahl der Vollgeschosse von mindes-
tens II und höchstens III festgelegt.  
 
6.4 BAUWEISE 
 
Entsprechend der Darstellung im zeichnerischen Teil wird offene Bauweise (o) bzw. ab-
weichende Bauweise (a) festgesetzt. Bei offener Bauweise sind die Gebäude mit einem 
seitlichen Grenzabstand zu errichten. Im Bereich des ausgewiesenen WA 1 am Kapfweg 
ist die Grenzbebauung zum Gebäude Kapfweg Nr. 1 auf Grundstück Flst.Nr. 36 vorge-
sehen und im Rahmen der ausgewiesenen abweichenden Bauweise zulässig. 
 

 
7 ABWÄGUNG DER UMWELTBELANGE (§1A BAUGB) 

 
Der vorliegende Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften ist eine „Maßnahme der 
Innenentwicklung“ gemäß § 13 a BauGB. Für Bebauungspläne der Innenentwicklung 
entfallen die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung sowie der Nachweis 
der naturschutzrechtlichen Kompensation. Die durch das Vorhaben entstehenden Ein-
griffe in Naturhaushalt und Landschaft gelten im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ werden keine Vorhaben zuge-
lassen, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 
Auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter. Der Schwellenwert von 20.000 m² gem. § 13 a (1) 
BauGB wird bei weitem unterschritten.  
 
Natura 2000 Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschafsschutzgebiete oder Waldschutz-
gebiete sind durch das Planvorhaben nicht betroffen. Innerhalb des Plangebiets befin-
den sich auch keine Naturdenkmäler, Offenland- oder Waldbiotope ausgewiesen. Das 
nächstgelegene § 30 BNatSchG geschützte Waldbiotop „Sukzessionsfläche N Nollin-
gen“ (Biotop- Nr. 284123363531) befindet sich ca. 130 m nordöstlich des Plangebiets. 
Beeinträchtigungen der Biotopstrukturen können aufgrund der Entfernung ausgeschlos-
sen werden. Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13 a BauGB sind damit gegeben. 
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Gemäß § 1a BauGB sind jedoch die umweltschützenden Belange insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der Vermeidung und Minimierung der zu erwartende Eingriffe in Na-
tur und Landschaft in die bauleitplanerische Abwägung einzuarbeiten. Nachfolgend wer-
den die zu erwartenden Eingriffe beschrieben und bewertet.  
 
Das Plangebiet befindet sich im bebauten Innenbereich des Ortsteil Nollingen und ist im 
FNP der Verwaltungsgemeinschaft Rheinfelden- Schwörstadt als Mischgebiet ausge-
wiesen.  
 
Da der überwiegende Teil der überplanten Grundstücke aufgrund der innerörtlichen La-
ge bereits bebaubar ist und das Plangebiet im FNP als Mischgebiet dargestellt ist, ist für 
die Beurteilung und Abwägung der Umweltbelange nicht der tatsächliche Bestand im 
Gelände entscheidend, sondern die Vorgaben der vorbereitenden Bauleitplanung.  
 
Gemäß § 17 BauNVO gilt für ein Mischgebiet die Obergrenze für eine GRZ von 0.6 bei 
einer Kappungsgrenze von 0.8. 

 
 
7.1 LAGE IM RAUM UND GELTUNGSBEREICH 
 
Der Planbereich liegt im nordwestlichen Bereich des Stadtteils Nollingen der Stadt 
Rheinfelden (Baden). Der Geltungsbereich erstreckt sich über die Flst.- Nr. 37, 37/2, 
37/3, 37/4 sowie Teilbereiche der Flst.- Nr. 32, 35 und 36. Die Grundstücke sind bereits 
bebaut und werden dem Innenbereich zugeordnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Abb. 1: Darstellung der Situation im FNP Rheinfelden- Schwörstadt 
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7.2 SCHUTZGUT PFLANZEN UND TIERE 
 
Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan „Kapfweg“ umfasst ca. 0,56 ha. Öffentliche 
Verkehrsflächen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.  
 
Bestand nach vorbereitender Bauleitplanung 
Über den FNP ist für das Plangebiet eine Mischgebietsnutzung festgelegt. Weitere bau-
rechtliche oder grünordnerische Vorgaben gibt es für das Plangebiet nicht. Bei einer 
GRZ von 0.6 zuzgl. 50% für Nebenanlagen bis zu einer Kappungsgrenze von 0,8 ergibt 
sich eine derzeit max. zulässige Flächenversiegelung durch Gebäude und Nebenanla-
gen von 0,45 ha.  
 
Tatsächlicher Bestand 
Der tatsächliche Bestand setzt sich aus typischen Biotoptypen der dörflich geprägten 
Siedlungsstrukturen zusammen. Innerhalb des Plangebiets bestehen bereits mehrere 
Wohngebäude mit entsprechenden Nebenanlagen. Hofflächen sind zum Teil vollversie-
gelt oder geschottert. Um die Gebäude befinden sich Privatgartenbereiche, welche sich 
aus Rasenflächen, Nutzgärten oder ruderalisierten Flächen zusammensetzen. Des Wei-
teren sind Heckenzäune und Ziersträucher vorhanden. Innerhalb der Privatgartenflächen 
befinden sich mehrere Einzelbäume.  
 
Eingriffsbewertung 
Im Vorhabenbereich werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ die 
zwei Nutzungsarten „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) mit ca. 0,32 ha und „Mischgebiet“ 
(MI) mit ca. 0,24 ha festgesetzt.  
Des Weiteren wird der Geltungsbereich in die zwei Bereiche „einfacher Bebauungsplan“ 
und „qualifizierter Bebauungsplan“ unterteilt. 
Der Bereich des „einfachen Bebauungsplanes“ dient der baurechtlichen Sicherung des 
Bestands, welcher gegenüber dem tatsächlichen Bestand unverändert in den Bebau-
ungsplan „Kapfweg“ übernommen wird.  
Innerhalb des „qualifizierten Bebauungsplanes“ werden neue Baufenster ausgewiesen. 
 
Die GRZ innerhalb der nördlichen Wohngebietsfläche wird mit einer GRZ von 0.4 fest-
gesetzt. Hier beläuft sich die max. versiegelbare Fläche auf ca. 0,2 ha. (0.4 x 0,32 ha 
zzgl. 50% Nebenanlagen).   
 
Für die südlich gelegene MI- Fläche wird eine GRZ von 0.6 mit einer Kappungsgrenze 
von 0.8 festgesetzt. Somit können hier maximal ca. 0,19 ha (0.6 x 0,24 ha zzgl. Neben-
anlagen [Kappungsgrenze 0.8]) durch Gebäude und Nebenanlagen versiegelt bzw. 
überbaut werden.  
 
Es ergibt sich für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kapfweg“ durch die 
Überplanung somit eine max. zulässige Flächenversieglung von 0,39 ha. Im Vergleich 
zur bisher zulässigen Bebauung von 0,45 ha reduziert sich die max. versiegelbare Flä-
che um 0,06 ha auf 0,39 ha.  
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Der nördliche Gebäudekomplex aus zwei Gebäuden und zwei Schuppen wird abgebro-
chen. Es werden insgesamt 5 Baufenster im qualifizierten Bereich des Bebauungspla-
nes ausgewiesen.  
 
Im Geltungsbereich kann ein Einzelbaum erhalten werden. Je angefangene 400 m² nicht 
überbaubare Grundstücksfläche ist ein einheimischer, standortgerechter, hochstämmi-
ger Einzelbäum gemäß Pflanzliste anzupflanzen.  
 
Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass sich die max. versiegelbare Fläche 
gegenüber der derzeit zulässigen Flächenversieglung verringert und ein Einzelbaum 
durch eine Pflanzbindung erhalten werden kann. Die extensiv genutzten Garten- und 
Grünflächen gehen zwar verloren, werden aber durch das Pflanzgebot von je einem 
Einzelbaum pro 400 m² angefangene nicht überbaubare Grundstücksfläche ausgegli-
chen. 
Aufgrund des gewählten Planverfahrens nach § 13 a BauGB wären ohnehin keine Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
 
7.3 ARTENSCHUTZ  
 
Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen sind auch die Vorgaben des § 44 
BNatSchG zum Artenschutz zu prüfen.  
 
Es wurde für den Geltungsbereich eine „Artenschutzrechliche Prüfung der Avifauna bzw. 
der Herpetofauna“ von Dipl. Ing (FH) Andre Toth, 08.04.2016 sowie eine „Artenschutz-
rechtliche Relevanzprüfung für Fledermäuse“ von Herrn Dr. Turni/ Dipl. Biol Susanne 
Zhuber- Okrog, 22.05.2014 durchgeführt. Aus den Artenschutzberichten entnommene 
Zitate sind kursiv hervorgehoben.   

 
Reptilien  
Insgesamt konnten im weiteren Umfeld des geplanten Baugebietes drei Reptilienarten 
nachgewiesen werden. Innerhalb des Plangebietes konnten hingegen bei allen vier Be-
gehungen keine Reptilien festgestellt werden. Die Tiere besiedelten im weiteren Umfeld 
des Bauvorhabens v.a. die besonnten Hangbereiche, insbesondere den Waldrandbe-
reich und die terrassierten Gartenbereiche, die u.a. durch ihren lückigen Pflanzenbe-
wuchs, das lockere Bodensubstrat und kleinere Trockenmauerabschnitte ideale Lebens-
raumbedingungen aufweisen.  
 
Das eigentliche Plangebiet verfügt über keine geeigneten Reptilen-Lebensräume. Die 
mikroklimatischen Verhältnisse (hoher Beschattungsgrad), die höhere Störfrequenz 
durch Bewohner und Haustiere sowie die vorgefundenen Biotopausprägungen sind hier-
für offensichtlich die ausschlaggebenden Gründe. 
 
Artenschutzrechtliche Reglementierungen in Form von (vorgezogenen) Ausgleichs-, 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden demnach nicht notwendig.  
 
Die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 werden nicht erfüllt. Eine 
Bebauung der relevanten Bereiche ist im Hinblick auf die Reptilienfauna aus ar-
tenschutzrechtlicher Sicht zulässig.  
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Avifauna 
Am 10.03., 07.04., 08.05, 02.06. und 23.06.2014 wurden im Eingriffsbereich sowie im 
erweiterten Untersuchungsgebiet insgesamt 26 Vogelarten registriert. 
 
Die ornithologischen Untersuchungen ergaben, dass keine seltenen oder streng ge-
schützten Vogelarten innerhalb des direkten Eingriffsbereiches brüten. Durch das Bau-
gebiet werden auch keine überlebenswichtigen Lebensräume von lokalen und landes-
weit seltenen bzw. streng geschützten Brutvögeln beansprucht.  
 
Durch das Baugebiet werden keine überlebenswichtigen Lebensräume von lokalen und 
landesweit seltenen bzw. streng geschützten Brutvögeln beansprucht. Einige häufige, 
anspruchslose Vogelarten (Amsel, Buchfink, Haurotschwanz, Mönchsgrasmücke, Rot-
kehlchen und Zilpzalp) und zwei Arten der Vorwarnliste (Haussperling, Mauersegler) 
brüten innerhalb des UG und sind durch Gehölzbeseitigungen bzw. durch den Abbruch 
von Gebäuden von Nistplatzverlusten betroffen. 
 
Dies wird sich jedoch nicht nachteilig auf Ihre lokalen Erhaltungszustand auswirken, da 
die Arten u.a. im direkten bzw. weiteren Umfeld weitere Brutmöglichkeiten besitzen und 
durch die geplanten Hecken- und Einzelbaumpflanzungen wieder entsprechende Le-
bensräume hergestellt werden. Das Nistplatzangebot für Gebäudebrüter wird durch das 
Anbringen von artspezifischen Nistkästen aufrechterhalten. 
 
Die den benachbarten Siedlungsflächen bzw. Gehölzflächen brütenden Vogelarten wer-
den die Baustelle während der baulichen Aktivitäten zwar meiden, Brutausfälle sind bei 
diesen relativ unempfindlichen Arten (Gebäude- und Gartenvögel) während der Bauar-
beiten nicht zu erwarten.  
 
Bei bestmöglicher Schonung bestehender Gehölzbereiche, Einhaltung der Rodungsfris-
ten, Pflanzung von Hecken und Einzelbäumen sowie Anbringen von insgesamt je einem 
Nistkasten für Haussperling und je einem Nistkasten für Mauersegler pro Grundstück 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Avifauna im Hinblick auf § 44 BNatSchG 
(1) 1 – 3 zu erwarten. 
 
Die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 werden bei Ausführung 
der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht erfüllt. Die 
Bebauung ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig. 
 
Fledermäuse 
 
Den der Relevanzeinschätzung bzgl. der Fledermausfauna durch Herr Dr. Turni können 
folgende Aussagen entnommen werden:  
 
Eine Überprüfung der Lebensraumausstattung im Rahmen der Ortsbesichtigung ergab, 
dass im Plangebiet Quartierpotenzial für Fledermäuse vorhanden ist. Eine Betroffenheit 
von Fledermäusen durch bauliche Maßnahmen ist daher zu erwarten. 
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Für konkrete Wirkungsprognosen und Bewertungen im Zusammenhang mit baulichen 
Veränderungen im Plangebiet liegen aus artenschutzrechtlicher Sicht bisher noch nicht 
ausreichend Daten vor. Diese müssen im Rahmen einer vertieften Untersuchung (saP) 
vervollständigt werden. Konkret wird vorgeschlagen, Quartierkontrollen, Ausflugbe-
obachtungen sowie Detektortransektbegehungen durchzuführen. 
 
Da derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden kann, welche Gebäude zu welchem 
Zeitpunkt abgebrochen werden sollen, wäre eine vertiefende Untersuchung derzeit nicht 
aussagekräftig genug, so dass der Schwerpunkt der nachfolgenden Aussagen bei der 
Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Fledermausfauna liegt.  
 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände BNatSchG (1) 1- 3 kann mindestens ein älterer 
Einzelbaum erhalten werden. Des Weiteren wird in den Bauvorschriften festgesetzt, 
dass vor Beginn der Abbrucharbeiten jeweils entsprechende Untersuchungen auf mögli-
che Sommer- oder Zwischenquartiere durch einen Fledermausexperten durchzuführen 
sind. Falls Nachweise von Quartieren innerhalb der abzubrechenden Gebäude erbracht 
werden, dürfen die Gebäude nur in den Wintermonaten November bis Februar abgebro-
chen werden. Des Weiteren müssen, abhängig von der nachgewiesenen Fledermausart, 
Ersatzhabitate an den Fassaden der Neubauten angebracht oder während der Bauar-
beiten bereits integriert werden. Ebenfalls ist für die Beleuchtung der Gebäude eine Fle-
dermausfreundliche Beleuchtung anzubringen. 

 
Nach derzeitigem Kenntnisstand kann bei Einhaltung der Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen eine Verletzung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für die 
Fledermausfauna ausgeschlossen werden.  
 
 
7.4 SCHUTZGUT BODEN  
 
Unter Berücksichtigung der Einzelfunktionen für das Schutzgut Boden sind gemäß dem 
Bodenschutzgesetzes folgende Funktionen zu untersuchen:  
 

Funktion als Standort für die natürliche Vegetation  
 Funktion als Standort für Kulturpflanzen 
 Funktion als Filter- und Puffer für Schadstoffe 
 Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

 
Gemäß der GÜK 300 „Geologische Übersichtskarte BW“ findet die Bodenentwicklung im 
Bereich von Nollingen auf dem Unterkeuper bzw. dem Mittleren und Oberen Muschel-
kalk statt. Da der Bereich um Nollingen am südlichen Hangfuß der Gebirgskette des 
Dinkelberges liegt, wird die Bodenentwicklung stark durch erodiertes Hangmaterial be-
einflusst. Demnach liegt der Planbereich innerhalb der Bodenformation eines mäßig tie-
fen bis tiefen, vor allem kalkreichen Kolluvisol aus holozänen Abschwemmmassen. Die 
Bodenfunktionen für das Kolluvisol werden als mittel bis hoch bewertet. 
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Insgesamt verringert sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan die max. zu-
lässige Flächenversiegelung um 0,06 ha auf 0,39 ha. Demnach ergibt sich für das 
Schutzgut Boden eine geringfügige Verbesserungen, da die Gesamtversiegelung redu-
ziert wird.  
 
Nicht überbaubare Grundstücksbereiche sind als Grün- oder Gartenflächen zu nutzen. 
 
Da durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Kapfweg“ keine zusätzlichen Eingriffe zu 
erwarten sind, werden für das Schutzgut Boden keine Kompensationsmaßnahmen not-
wendig. Aufgrund des gewählten Planverfahrens nach § 13 a BauGB wäre eine Kom-
pensation ohnehin nicht erforderlich.  
 
 
7.5 SCHUTZGUT GRUNDWASSER  

 
Die Grundwasserneubildung ist aufgrund der Niederschlagsmengen von ca. 845 mm pro 
als mittel einzustufen. Aus hydrogeologischer Sicht liegt der Planbereich innerhalb der 
grundwasserleitenden Gesteinsschicht des Oberen Muschelkalks.  
 
Ebenfalls liegt der Geltungsbereich innerhalb des WSG 025 Rheinfelden: Tiefenbrunnen 
1,3+ 4, Zone IIIB (WSG- Nr. Amt 336.025).  
 
Durch das LRA Lörrach wurde auf die Einhaltung der entsprechenden Wasserschutzge-
bietsverordnung hingewiesen. Gemäß dieser Rechtsverordnung ist das „Versickern und 
Versenken von Abwasser, ausgenommen ist das breitflächige Versickern noch nicht 
schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser (z.B. Dachflächenabwasser) verboten. 
 
Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut und versiegelt, was als entsprechende 
Vorbelastung zu werten ist. 
Insgesamt ist dem Plangebiet in Bezug auf die Grundwasserneubildung aufgrund der 
Lage innerhalb einer WSG Schutzgebietszone III B eine mittlere Bedeutung beizumes-
sen.  

  

Abb. 2: Charakterisierung der Bodenfunktionen eines Z217 Kolluvium aus holozänen Abschwäm-
massen nach Bodenschutz 23 
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Aufgrund von anstehendem Hang- und Schichtwasser wird empfohlen, Kellerbauten o-
der Tiefgaragen wasserdicht (Weiße Wanne) einzubauen. Die Verlegung von Dränagen 
um das Bauwerk und deren Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist nicht zulässig.  
 
Eine Versickerung des Dach- und Oberflächenwassers über den belebten Oberboden ist 
aufgrund der Eigenschaften des Bodenkörpers nicht möglich.  
 
Vorgeschlagen wird der Einbau von zwangsentleerenden Retentionszisternen mit ge-
drosseltem Abfluss, welche unter Abstimmung mit der Kommunalen Abwasserbeseiti-
gung des LRA Lörrach, entweder in den Dorfbach oder in die Kanalisation entwässern. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ verringert sich die max. versie-
gelbare Fläche um 0,06 ha, was zu einer leichten Verbesserung für das Schutzgut 
Grundwasser führt. Durch die Wahl des Planverfahrens nach § 13 a BauGB sind Kom-
pensationsmaßnahmen ohnehin nicht erforderlich. 
 
7.6 SCHUTZGUT OBERFLÄCHENGEWÄSSER  
 
Entlang der östlichen Grenze des Untersuchungsgebietes verläuft der ausgebaute und 
begradigte „Dorfbach“ (Gewässer- Id 11.541). Dieser entspringt ca. 750 m weiter nörd-
lich im Gewann „Im Benzental“ und fließt nach etwa 3 km in den Warmbach und ist als 
Gewässer II. Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung.  
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ wird der Dorfbach nicht in seiner 
Gestalt beeinträchtigt. Ggf. wird das Dachflächenabwasser der Gebäude des Kapfweges 
eingeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Abteilung Oberflächengewässer des LRA Lörrach wurde angeregt für den un-
bebauten nordöstlichen Teil des Flst. Nr. 37 (Abb. 3, rechts) ein Gewässerrandstreifen 
von Oberkante Uferböschung zu berücksichtigen.  

  

Abb. 3: Dorfbach mit dem direkt angrenzenden Mauerwerk des ehemaligem Gasthof Sonne. 
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Da der Dorfbach innerhalb des Ortsteils Nollingen befestigt und begradigt ist, keine na-
turnahen Ufer vorhanden sind und die Bebauung von Flst. 37 bereits besteht, ist durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ nicht von einer zusätzlichen Beein-
trächtigung gegenüber der jetzigen Ausprägung des Fließgewässers auszugehen.  
 
Eine Ausweisung als Gewässerrandstreifen würde weder gegenüber dem Bestand, noch 
gegenüber der Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ eine ökologische Verbes-
serung der Situation begünstigen. Von einer Ausweisung als Gewässerrandstreifen wird 
abgesehen. 
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Oberflächengewässer ergeben sich durch die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Kapfweg“ keine Veränderungen gegenüber der jetzigen Be-
standssituation.  

 
 
7.7 SCHUTZGUT KLIMA / LUFT  
 
Das Klima in Rheinfelden ist warm und gemäßigt und gehört zu den wärmsten und Son-
nenschein reichsten Gegenden Baden- Württembergs. Das durchschnittliche Jahresmit-
tel beträgt ca. 10 °C, welches stark durch mediterrane Winde aus der südwestlich gele-
genen Burgundischen Pforte geprägt ist. Bei einem durchschnittlichen Jahresnieder-
schlag von 845 mm gibt es das ganze Jahr über deutliche Niederschläge. 
 
Bedeutende Funktionen für das Lokalklima sind den ausgedehnten Waldflächen der nä-
heren Umgebung, sowie der Wasserfläche des Rheins zuzuordnen. Ansonsten befindet 
sich das Untersuchungsgebiet innerhalb von Siedlungsstrukturen und unterliegt den ty-
pischen Einflüssen versiegelter Flächen auf das Schutzgut Klima und Luft. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ verringert sich die max. zulässi-
ge Fläche um 0,06 h. Des Weiteren wird 1 Einzelbaum erhalten und je angefangene 400 
m² nicht überbaubare Grundstücksfläche ein einheimischer, standorteigener und hoch-
stämmiger Einzelbaum gepflanzt. Weitere Kompensationsmaßnahmen werden aufgrund 
des gewählten Planverfahrens nach § 13 a BauGB nicht erforderlich.  
 

 
7.8 SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD / ERHOLUNG   

 
Im Hinblick auf das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung weist das Plangebiet kei-
ne besonderen Funktionen auf, da sich der Geltungsbereich innerhalb einer dichten 
Siedlungsstruktur befindet. Charakteristisch für das Dorfbild ist die Kirche, welche au-
ßerhalb des Plangebietes liegt. 
 
Aufwertende Merkmale für das Landschaftsbild innerhalb des Geltungsbereiches sind al-
lenfalls die älteren Einzelbäume. Ein Einzelbaum kann durch eine Pflanzbindung erhal-
ten werden. Die max. zulässige Flächenversiegelung wird um 0,06 ha verringert. Eben-
falls sind je 400 m² angefangene, nicht überbaubarer Grundstücksfläche ein einheimi-
scher, standorteigener und hochstämmiger Einzelbaum zu pflanzen.  
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Nicht versiegelbare Bereiche sind als Grün- oder Gartenflächen zu nutzen. Dadurch ent-
steht durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapfweg“ eine Aufwertung der Sied-
lungsfläche in Bezug auf das Landschaftsbild.  
 
Aufgrund des gewählten Verfahrens nach § 13 a BauGB wäre eine Kompensation oh-
nehin nicht erforderlich.  

 
 
 
8 KOSTEN 

 
Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind alle bereits erschlos-
sen. Erschließungsmaßnahmen im öffentlichen Raum sind daher nicht erforderlich, inso-
fern entstehen auch keine Erschließungskosten. Maßnahmen, die zur Erschließung von 
Hinterliegerbebauungen erforderlich werden, sind durch die jeweiligen privaten Eigen-
tümer mit der Stadtverwaltung abzustimmen und auf eigene Kosten durchzuführen. 

 
 
 
9 REALISIERUNG 
 

Der Bebauungsplan soll als Grundlage für die Bodenordnung dienen. Die Flächen im 
Planungsgebiet befinden sich im privaten Eigentum.  

 
 
 
Rheinfelden (Baden), den ................................ 
 
 
 
 
Klaus Eberhardt,  
Oberbürgermeister 

 
 
 
Planfertigung:  Fachliche Bearbeitung der  
Wehr, den 08.11.2016  Umweltbelange/Artenschutz 
 
 
 
Till O. Fleischer,      Dipl.-Ing. (FH) Georg Kunz 
Dipl.-Geogr./ freier Stadtplaner   Garten- und Landschaftsplanung 
  79674 Todtnauberg 


	1 Gründe für die Aufstellung

